
 



 



 
 



 
 



 
 
 
„Entkräftung“ der lärmschutzfachlichen Bedenken  - mail v. Hr. Mag. Waldenberger:  
 
 
Hallo Gerhard! 
Wie eben tel. besprochen die Stellungnahmen des Amtes der Oö. Landesregierung sowie der ÖBB. 
Ich habe mit Herrn DI Mitterndorfer telefoniert. Lt. seiner Aussage ist eine immissionsschutzorientierte Planung nachweislich 
erforderlich. Bedeutet: es ist eine Schutzzone einzuzeichnen bzw. vorzusehen.  
Betreffend Einbau von Lärmschutzfenstern db40 habe ich bereits mit dem Planer von Frau Schneebauer gesprochen. Wird 
vorgesehen. Somit passt es dann baurechtlich. 
  
Die Stellungnahmen werden in der GR Sitzung vom 22.09.2016 behandelt. Wenn die Pläne so geändert werden, spricht lt. 
Aussage von Herrn DI Mitterndorfer nichts gegen eine positive Erledigung bzw. Bewilligung seitens des Landes. 
  
SG 
Klaus 
  

 
Also geänderter Plan mit Bm4 



Bm: Schutz- oder Pufferzone im Bauland (bauliche Maßnahmen) Bm4: im Bauverfahren  ist eine 
immissionsschutzorientierte Planung nachzuweisen.  
 

 
 



 


